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(54) KLAPPBARE SITZBANK

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine klappba-
re Sitzbank (1), umfassend
- ein plattenförmiges Sitzelement (2), das an einer Ober-
seite eine Sitzfläche (20) aufweist,
- zwei schwenkbare Stützfüße (3), die an einer der Sitz-
fläche (20) gegenüberliegenden Seite (21) in Längsrich-
tung des Sitzelements (2) voneinander beabstandet an-
geordnet sind, sowie
- eine Rückenlehne (6) mit einem plattenförmigen Rück-
enteil (60), die mit dem Sitzelement (2) verbunden ist,
wobei die Sitzbank (1) zumindest zwei in Längsrichtung
des Sitzelements (2) voneinander beabstandete Rü-
ckenlehnenhalterungen (7) aufweist, die mit dem Sitze-
lement (2) verbunden sind und an denen das Rückenteil
(60) angebracht ist, wobei jede der Rückenlehnenhalte-
rungen (7) ein Scharnierlagermittel (14) aufweist, das so
ausgebildet ist, dass die Rückenlehne (6) aus einer
Nichtgebrauchsstellung, in der sich das Rückenteil (60)
im Wesentlichen parallel zu dem Sitzelement (2) er-
streckt oder auf diesem aufliegt, in eine Gebrauchsstel-
lung, in der das Rückenteil (60) aufgestellt ist, ver-
schwenkbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine klappba-
re Sitzbank nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Klappbare Sitzbänke sind aus dem Stand der
Technik in unterschiedlichen Ausführungsformen be-
kannt. Sie weisen zumindest ein plattenförmiges Sitze-
lement auf, das in der Regel aus einem Holzwerkstoff
hergestellt ist und im Gebrauchszustand an einer Ober-
seite eine Sitzfläche bildet. Ferner umfassen derartige
Sitzbänke zwei schwenkbare Stützfüße, die an einer der
Sitzfläche gegenüberliegenden Seite in Längsrichtung
des Sitzelements voneinander beabstandet angeordnet
sind. Diese Stützfüße können aus einer Nichtgebrauchs-
stellung, in der sie sich im Wesentlichen parallel zu dem
plattenförmigen Sitzelement erstrecken, in eine Ge-
brauchsstellung, in der sie sich im Wesentlichen ortho-
gonal zu dem plattenförmigen Sitzelement erstrecken
und auf einer Standfläche aufgestellt werden können,
verschwenkt werden. Die Sitzbänke weisen ferner Ver-
riegelungsmittel auf, um die Stützfüße in ihrer Ge-
brauchsstellung verriegeln zu können.
[0003] Die aus dem Stand der Technik bekannten
klappbaren Sitzbänke zeichnen sich dadurch aus, dass
sie platzsparend übereinander gestapelt gelagert wer-
den können und mit wenigen Handgriffen in ihre Ge-
brauchsstellung gebracht werden können. Sie werden
daher häufig auf Festveranstaltungen verwendet, sind
aber auch für den privaten Gebrauch bestimmt. Bei län-
gerem Sitzen erweisen sich viele der aus dem Stand der
Technik bekannten klappbaren Sitzbänke als unbe-
quem, da sie keine Rückenlehne aufweisen. Um diesem
Problem abzuhelfen, sind aus dem Stand der Technik
bereits klappbare Sitzbänke mit einer daran aufsteckba-
ren Rückenlehne bekannt. Nachteilig bei diesen Sitzbän-
ken ist, dass die aufsteckbaren Rückenlehnen von zwei
Personen aufwändig montiert beziehungsweise demon-
tiert werden müssen und bei einem Nichtgebrauch zu-
sätzlichen Aufbewahrungsraum benötigen.
[0004] Die vorliegende Erfindung macht es sich daher
zur Aufgabe, eine klappbare Sitzbank der eingangs ge-
nannten Art zur Verfügung zu stellen, die besonders ein-
fach handhabbar und bei einem Nichtgebrauch platzspa-
rend verstaubar ist.
[0005] Die Lösung dieser Aufgabe liefert eine gat-
tungsgemäße Sitzbank mit den Merkmalen des kenn-
zeichnenden Teils des Anspruchs 1. Die Unteransprüche
betreffen vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung.
[0006] Eine erfindungsgemäße Sitzbank zeichnet sich
dadurch aus, dass die Sitzbank zumindest zwei in Längs-
richtung des Sitzelements voneinander beabstandete
Rückenlehnenhalterungen aufweist, die mit dem Sitze-
lement verbunden sind und an denen das Rückenteil an-
gebracht ist, wobei jede der Rückenlehnenhalterungen
ein Scharnierlagermittel aufweist, das so ausgebildet ist,
dass die Rückenlehne aus einer Nichtgebrauchsstel-
lung, in der sich das Rückenteil im Wesentlichen parallel
zu dem Sitzelement erstreckt oder auf diesem aufliegt,

in eine Gebrauchsstellung, in der das Rückenteil aufge-
stellt ist, verschwenkbar ist. Durch die schwenkbare An-
lenkung der Rückenlehne kann diese auf einfache Weise
aus ihrer Nichtgebrauchsstellung, in der das Rückenteil
als Sitzfläche dienen kann, in eine Gebrauchsstellung
überführt werden. Im eingeklappten Zustand der Rü-
ckenlehne und der beiden Stützfüße kann die Sitzbank
platzsparend verstaut werden. Eine vorherige Demonta-
ge der Rückenlehne ist in vorteilhafter Weise nicht erfor-
derlich. Mehrere derartige Sitzbänke können im einge-
klappten Zustand sehr einfach übereinander gestapelt
werden.
[0007] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form besteht die Möglichkeit, dass die Rückenlehnenhal-
terungen mechanisch derart mit dem Sitzelement gekop-
pelt sind, dass sich das Sitzelement beim Verschwenken
der Rückenlehne aus der Nichtgebrauchsstellung in die
Gebrauchsstellung in Führungsmitteln nach vorne von
der Rückenlehne wegbewegen kann. Mit anderen Wor-
ten geht also die Aufklappbewegung der Rückenlehne
gleichzeitig mit einer Verschiebebewegung des Sitzele-
ments in entsprechend ausgebildeten Führungsmitteln
nach vorne - also von der Rückenlehne weg - einher,
wodurch dessen nutzbare Sitzfläche ebenfalls nach vor-
ne verlagert wird. Dadurch wird erreicht, dass Benutzer
auf der Sitzbank besonders bequem Platz nehmen kön-
nen und sich mit ihrem Rücken an dem Rückenteil der
Rückenlehne anlehnen können. Beim Einklappen der
Rückenlehne bewegt sich das Sitzelement in den Füh-
rungsmitteln wieder in die entgegengesetzte Richtung.
[0008] Vorzugsweise können die Rückenlehnenhalte-
rungen jeweils über eine Hebelanordnung mit dem Sitz-
element gekoppelt sein. Dadurch kann die Schwenkbe-
wegung der Rückenlehne besonders einfach synchron
in die Verschiebebewegung des Sitzelements überführt
werden.
[0009] Vorzugsweise kann jede der Hebelanordnun-
gen einen ersten Hebel, der fest mit einem Teil der Rü-
ckenlehnenhalterung verbunden ist, und einen zweiten
Hebel, der gelenkig mit dem ersten Hebel verbunden ist,
aufweisen.
[0010] In einer besonders zweckmäßigen Ausgestal-
tungsvariante kann der zweite Hebel einer jeden Hebe-
lanordnung gelenkig mit einem Verbindungsmittel ver-
bunden sein, das seinerseits mit dem Sitzelement ver-
bunden ist.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass jede der Rückenlehnenhalterungen eine
Anschlusslasche umfasst, die an einer der Sitzfläche ge-
genüberliegenden Seite des Sitzelements angebracht
ist. Dadurch kann eine sichere Verbindung des Sitzele-
ments mit der Rückenlehnenhalterung erreicht werden.
[0012] In einer vorteilhaften Ausführungsform kann je-
de der Anschlusslaschen zumindest ein Führungslang-
loch aufweisen, innerhalb dessen die Bewegung des Sit-
zelements beim Verschwenken der Rückenlehne geführt
ist. Dadurch wird eine sichere Führung des Sitzelements
beim Verschwenken der Rückenlehne erreicht.
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[0013] Um die Führung des Sitzelements weiter zu ver-
bessern, kann in einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform vorgesehen sein, dass jede der Anschlussla-
schen zwei in Querrichtung des Sitzelements voneinan-
der beabstandete Führungslanglöcher aufweist, inner-
halb derer die Bewegung des Sitzelements beim Ver-
schwenken der Rückenlehne geführt ist.
[0014] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form besteht die Möglichkeit, dass das Sitzelement eine
der Anzahl der Führungslanglöcher der Anschlussla-
schen entsprechende Anzahl von Befestigungsmitteln,
insbesondere Befestigungsschrauben oder Befesti-
gungsbolzen, aufweist, die sich durch die Führungslang-
löcher hindurch erstrecken. Die Befestigungsmittel kön-
nen sich insbesondere durch Bohrungen, die in dem Sit-
zelement ausgebildet sind, erstrecken. Jedes der Befes-
tigungsmittel kann vorteilhaft mit einem Sicherungsmit-
tel, insbesondere mit einer Sicherungsmutter, in einem
der Führungslanglöcher gesichert sein.
[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass an derjenigen Seite des Sitzele-
ments, die der Sitzfläche gegenüberliegt, zwei in Längs-
richtung voneinander beabstandete plattenförmige Hal-
teelemente angebracht sind, an denen die Stützfüße an-
gelenkt sind.
[0016] Vorzugsweise können die Halteelemente zwi-
schen dem Sitzelement und den Anschlusslaschen an-
geordnet sein. Dadurch wird ein besonders stabiler Hal-
teverbund aus dem Sitzelement, den Halteelementen
und den Anschlusslaschen geschaffen, in denen die Be-
festigungsmittel verschiebbar geführt werden können.
[0017] Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, dass je-
des der Halteelemente eine der Anzahl der Führungs-
langlöcher der Führungslaschen entsprechende Anzahl
von Führungslanglöchern aufweist, die mit den Füh-
rungslanglöchern der Führungslaschen fluchten und
durch die sich die Befestigungsmittel hindurch erstre-
cken.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform besteht
die Möglichkeit, dass jede der beiden Rückenlehnenhal-
terungen eine Lagermittelaufnahme aufweist, in der ei-
nes der Scharnierlagermittel angeordnet ist.
[0019] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form wird vorgeschlagen, dass an einer Außenseite des
Rückenteils der Rückenlehne, die in der eingeklappten
Nichtgebrauchsstellung der Rückenlehne als Sitzfläche
nutzbar ist, zumindest ein Werbeträger, insbesondere
ein Werbeaufkleber, angebracht ist. Dieser Werbeträger
ist aufgrund seiner Anbringung an der Außenseite des
Rückenteils sowohl in der eingeklappten, als auch in der
ausgeklappten Stellung der Rückenlehne für Benutzer
der Sitzbank gut sichtbar, so dass die Werbeinformatio-
nen visuell wahrgenommen werden können.
[0020] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbei-
spiels unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbildun-
gen. Darin zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer klappbaren Sitzbank,
die gemäß einem bevorzugten Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt
ist, mit einer schwenkbaren Rückenlehne, die
sich in einer eingeklappten Nichtgebrauchs-
stellung befindet,

Fig. 2 eine Seitenansicht der Sitzbank gemäß Fig. 1
in einer teilweise ausgeklappten Stellung der
Rückenlehne,

Fig. 3 eine Seitenansicht der Sitzbank gemäß Fig. 1
in einer vollständig ausgeklappten Gebrauchs-
stellung der Rückenlehne,

Fig. 4 eine Draufsicht auf einen Teil der Sitzbank in
der ausgeklappten Gebrauchsstellung der Rü-
ckenlehne gemäß Fig. 3,

Fig. 5 eine Unteransicht auf einen Teil der Sitzbank
in der ausgeklappten Gebrauchsstellung der
Rückenlehne gemäß Fig. 3,

Fig. 6 einen Schnitt durch die Sitzbank in der Ge-
brauchsstellung der Rückenlehne.

[0021] Eine klappbare Sitzbank 1, die gemäß einem
bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung ausgeführt ist, umfasst ein plattenförmiges Sitz-
element 2, das vorzugsweise aus einem Holzwerkstoff
hergestellt ist und im Gebrauchszustand an einer Ober-
seite eine Sitzfläche 20 bildet, auf der ein oder mehrere
Personen sitzen können. Ferner umfasst die Sitzbank 1
zwei schwenkbare Stützfüße 3 mit einem im Wesentli-
chen U-förmigen Querschnitt, von denen in den Figuren
nur einer zu erkennen ist. Die beiden schwenkbaren
Stützfüße 3 sind an einer der Sitzfläche 20 gegenüber-
liegenden Seite 21, die in der Gebrauchsstellung eine
Unterseite des Sitzelements 2 bildet, in Längsrichtung
des Sitzelements 2 voneinander beabstandet angeord-
net.
[0022] Die beiden Stützfüße 3 sind an zwei plattenför-
migen Halteelementen 4, die an der der Sitzfläche 20
gegenüberliegenden Seite 21 angebracht sind, ange-
lenkt. In der Unteransicht auf einen Teil der Sitzbank 1,
die in Fig. 5 gezeigt ist, ist eines dieser beiden platten-
förmigen Halteelemente 4 besonders gut zu erkennen.
Die plattenförmigen Halteelemente 4 sind aus einem me-
tallischen Werkstoff hergestellt und weisen vorliegend
eine rechteckige Umrissgestaltung auf. Andere Umriss-
formen der plattenförmigen Halteelemente 4 sind eben-
falls möglich. An jedem der beiden plattenförmigen Hal-
telemente 4 ist jeweils einer der beiden Stützfüße 3 derart
angelenkt, dass er aus einer Nichtgebrauchsstellung, in
der er sich im Wesentlichen parallel zu dem Sitzelement
2 erstreckt, in eine Gebrauchsstellung, in der er sich im
Wesentlichen orthogonal zu dem Sitzelement 2 er-
streckt, verschwenkt werden kann.
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[0023] An jedem der beiden Stützfüße 3 ist eine Stüt-
zeinrichtung 30 mit zwei an einem Ende mit einer Quer-
traverse 33 miteinander verbundenen, schräg verlaufen-
den Stütztraversen 31, 32 schwenkbar angelenkt, die in
der Gebrauchsstellung der Stützfüße 3 mittels einer an
der der Sitzfläche 20 gegenüberliegenden Seite 21 des
Sitzelements 2 angeordneten Verriegelungseinrichtung
5 lösbar verriegelt werden können. Durch dieses Verrie-
geln wird verhindert, dass die Stützfüße 3 versehentlich
einklappen können, wenn sich zum Beispiel eine Person
auf die Sitzfläche 20 des Sitzelements 2 der Sitzbank 1
setzt.
[0024] Die Sitzbank 1 weist ferner eine schwenkbare
Rückenlehne 6 auf, die so ausgebildet ist, dass sie aus
einer Nichtgebrauchsstellung, die in Fig. 1 dargestellt ist,
in eine Gebrauchsstellung, die in Fig. 3 gezeigt ist, ver-
schwenkt werden kann. Die Sitzbank 1 weist zwei in
Längsrichtung des Sitzelements 2 voneinander beab-
standete Rückenlehnenhalterungen 7 auf, von denen in
den Figuren nur eine zu erkennen ist. Jede der beiden
Rückenlehnenhalterungen 7 weist eine plattenförmige
Anschlusslasche 70 auf, die sich unterhalb des Sitzele-
ments 2 erstreckt. Wie insbesondere in Fig. 5 und 6 zu
erkennen, weist jede der Anschlusslaschen 70 zwei in
Querrichtung des Sitzelements 2 voneinander beabstan-
det angeordnete Führungslanglöcher 700, 701 auf. Je-
des der beiden Führungslanglöcher 700, 701 fluchtet mit
einem damit korrespondierenden Führungslangloch 40,
41 des Halteelements 4. Um das Sitzelement 2 und die
Rückenlehnenhalterungen 7 an dem Halteelement 4 zu
befestigen, sind für jedes der beiden Halteelemente 4
jeweils zwei Befestigungsmittel 8, 9 vorgesehen, die ins-
besondere als Gewindebolzen oder Gewindeschrauben
ausgebildet sind. Die beiden Befestigungsmittel 8, 9 er-
strecken sich jeweils durch eine in dem Sitzelement 2
ausgebildete Bohrung und durch eines der beiden mit-
einander korrespondierenden Paare von Führungslang-
löchern 40, 700 beziehungsweise 41, 701 des Halteele-
ments 4 und der Anschlusslasche 70 hindurch. Die Be-
festigungsmittel 8, 9 sind jeweils unter Zwischenlage ei-
ner Unterlegscheibe 10, 11 mittels einer Sicherungsmut-
ter 12, 13 gesichert. Dadurch wird erreicht, dass die bei-
den Befestigungsmittel 8, 9 in den beiden miteinander
korrespondierenden Paaren von Führungslanglöchern
40, 700 beziehungsweise 41, 701 des Halteelements 4
und der Anschlusslasche 70 in Querrichtung des Sitze-
lements 2 verschiebbar geführt sind.
[0025] An einem dem vorderen Ende des Sitzelements
2 gegenüberliegenden Ende weist jede der beiden Rü-
ckenlehnenhalterungen 7 eine sich oberhalb und im We-
sentlichen orthogonal zu der Anschlusslasche 70 erstre-
ckende Lagermittelaufnahme 71 auf, die zur Aufnahme
eines Scharnierlagermittels 14 vorgesehen ist. Die
Scharnierlagermittel 14 sind jeweils über einen Verbin-
dungsschenkel 15 der Rückenlehnenhalterungen 7 mit
einem plattenförmigen Rückenteil 60 der Rückenlehne
6 verbunden und ermöglichen ein Verschwenken aus der
in Fig. 1 dargestellten Nichtgebrauchsstellung, in der das

Rückenteil 6 als Sitzfläche dienen kann, in die Ge-
brauchsstellung der Rückenlehne 6 gemäß Fig. 3, in der
sich ein Benutzer mit seinem Rücken an das Rückenteil
60 anlehnen kann. Jeder der Verbindungsschenkel 15
ist mittels einer Hebelanordung 16 mit einem Verbin-
dungsmittel 17, das an einer der Lagermittelaufnahme
71 zugewandten Seite des Sitzelements 2 befestigt ist
und insbesondere als Verbindungsschraube oder Ver-
bindungsbolzen ausgebildet sein kann, mechanisch ge-
koppelt. Die Hebelanordnung 16 umfasst einen ersten
(längeren) Hebel 160, der fest mit dem Verbindungs-
schenkel 15 und mittels eines ersten Gelenks 161 mit
einem ersten Ende eines zweiten, kürzer ausgebildeten
Hebels 162 verbunden ist. Ein zweites Ende des zweiten
Hebels 162, welches dem ersten Ende gegenüberliegt
ist mittels eines zweiten Gelenks 163 mit dem Verbin-
dungsmittel 17 gelenkig verbunden.
[0026] Wie oben bereits erwähnt, kann das Rückenteil
60 der Rückenlehne 6 in der in Fig. 1 dargestellten Po-
sition als Sitzfläche genutzt werden. Wenn die Rücken-
lehne 6 aufgeklappt und in ihre in Fig. 3 gezeigte Ge-
brauchsstellung überführt wird, wird das Sitzelement 2
aufgrund der kinematischen Kopplung mit den Verbin-
dungsschenkeln 15 mittels der Hebelanordnungen 16 in
einer Linearbewegung nach vorne von der Rückenlehne
6 weg bewegt. Die Befestigungsmittel 8, 9 des Sitzele-
ments 2 bewegen sich dabei innerhalb der beiden mit-
einander korrespondierenden Paare von Führungslang-
löchern 40, 700 beziehungsweise 41, 701 des Halteele-
ments 4 und der Anschlusslasche 70, bis sie an einem
vorderen Ende der jeweiligen Führungslanglöcher 40,
700, 41, 701 anschlagen. Mit anderen Worten geht also
die Aufklappbewegung der Rückenlehne 6 mit einer Ver-
schiebebewegung des Sitzelements 2 nach vorne ein-
her, wodurch dessen nutzbare Sitzfläche 20 ebenfalls
nach vorne verlagert wird. Dadurch wird erreicht, dass
Benutzer auf der Sitzbank 1 bequem Platz nehmen kön-
nen und sich mit ihrem Rücken an dem Rückenteil 60
der Rückenlehne 6 anlehnen können. Die Hebelanord-
nungen 16 mit den beiden Hebeln 160, 161 sind so ge-
staltet, dass die Rückenlehne 6 in der Gebrauchsstellung
über einen Totpunkt hinweg verschwenkt werden kann.
Dadurch kann verhindert werden, dass die Rückenlehne
6 selbsttätig wieder in die Nichtgebrauchsstellung ge-
klappt werden kann.
[0027] Beim Überführen der Rückenlehne 6 aus ihrer
in Fig. 3 gezeigten Gebrauchsstellung in die Nichtge-
brauchsstellung gemäß Fig. 1 wird das Sitzelement 2
wieder automatisch nach hinten bewegt. Die Befesti-
gungsmittel 8, 9 des Sitzelements 2 bewegen sich dabei
innerhalb der miteinander korrespondierenden Paare
von Führungslanglöchern 40, 700 beziehungsweise 41,
701 der Halteelemente 4 und der Anschlusslaschen 70,
bis sie an einem hinteren Ende der jeweiligen Führungs-
langlöcher 40, 700, 41, 701 anschlagen.
[0028] Vorzugsweise kann an einer Außenseite des
Rückenteils 60 der Rückenlehne 6, die von Benutzern in
der eingeklappten Position der Rückenlehne 6 als Sitz-
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fläche genutzt werden kann, zumindest ein Werbeträger
angebracht sein. Dieser Werbeträger, der zum Beispiel
ein Werbeaufkleber sein kann, ist sowohl in der einge-
klappten Stellung, als auch in der ausgeklappten Stellung
der Rückenlehne 6 für Benutzer der Sitzbank 1 sichtbar,
so dass die Werbeinformationen in beiden Stellungen
der Rückenlehne 6 visuell wahrgenommen werden kön-
nen.
[0029] Im eingeklappten Zustand der Rückenlehne 6
und der beiden Stützfüße 3 kann die Sitzbank 1 platz-
sparend verstaut werden. Mehrere derartige Sitzbänke
1 können zur Lagerung auch übereinander gestapelt
werden. Eine vorherige Demontage der Rückenlehne 6
ist somit in vorteilhafter Weise nicht erforderlich.

Patentansprüche

1. Klappbare Sitzbank (1), umfassend

- ein plattenförmiges Sitzelement (2), das an ei-
ner Oberseite eine Sitzfläche (20) aufweist,
- zwei schwenkbare Stützfüße (3), die an einer
der Sitzfläche (20) gegenüberliegenden Seite
(21) in Längsrichtung des Sitzelements (2) von-
einander beabstandet angeordnet sind, sowie
- eine Rückenlehne (6) mit einem plattenförmi-
gen Rückenteil (60), die mit dem Sitzelement (2)
verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzbank (1)
zumindest zwei in Längsrichtung des Sitzelements
(2) voneinander beabstandete Rückenlehnenhalte-
rungen (7) aufweist, die mit dem Sitzelement (2) ver-
bunden sind und an denen das Rückenteil (60) an-
gebracht ist, wobei jede der Rückenlehnenhalterun-
gen (7) ein Scharnierlagermittel (14) aufweist, das
so ausgebildet ist, dass die Rückenlehne (6) aus ei-
ner Nichtgebrauchsstellung, in der sich das Rück-
enteil (60) im Wesentlichen parallel zu dem Sitzele-
ment (2) erstreckt oder auf diesem aufliegt, in eine
Gebrauchsstellung, in der das Rückenteil (60) auf-
gestellt ist, verschwenkbar ist.

2. Klappbare Sitzbank (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rückenlehnenhalterun-
gen (7) mechanisch derart mit dem Sitzelement (2)
gekoppelt sind, dass sich das Sitzelement (2) beim
Verschwenken der Rückenlehne (6) aus der Nicht-
gebrauchsstellung in die Gebrauchsstellung in Füh-
rungsmitteln nach vorne von der Rückenlehne (6)
wegbewegen kann.

3. Klappbare Sitzbank (1) nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Rü-
ckenlehnenhalterungen (7) jeweils über eine Hebe-
lanordnung (16) mit dem Sitzelement (2) gekoppelt
sind.

4. Klappbare Sitzbank (1) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass jede der Hebelanordnungen
(16) einen ersten Hebel (160), der fest mit einem Teil
der zugeordneten Rückenlehnenhalterung (7) ver-
bunden ist, und einen zweiten Hebel (162), der ge-
lenkig mit dem ersten Hebel (160) verbunden ist, auf-
weist.

5. Klappbare Sitzbank (1) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Hebel (162) einer
jeden Hebelanordnung (16) gelenkig mit einem Ver-
bindungsmittel (17) verbunden ist, das seinerseits
mit dem Sitzelement (2) verbunden ist.

6. Klappbare Sitzbank (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass jede der
Rückenlehnenhalterungen (7) eine Anschlussla-
sche (70) umfasst, die an einer der Sitzfläche (20)
gegenüberliegenden Seite (21) des Sitzelements (2)
angebracht ist.

7. Klappbare Sitzbank (1) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass jede der Anschlusslaschen
(70) zumindest ein Führungslangloch (700, 701) auf-
weist, innerhalb dessen die Bewegung des Sitzele-
ments (2) beim Verschwenken der Rückenlehne (6)
geführt ist.

8. Klappbare Sitzbank (1) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass jede der Anschlusslaschen
(70) zwei in Querrichtung des Sitzelements (2) von-
einander beabstandete Führungslanglöcher (700,
701) aufweist, innerhalb derer die Bewegung des
Sitzelements (2) beim Verschwenken der Rücken-
lehne (6) geführt ist.

9. Klappbare Sitzbank (1) nach einem der Ansprüche
7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Sit-
zelement (2) eine der Anzahl der Führungslanglö-
cher (700, 701) der Anschlusslaschen (7) entspre-
chende Anzahl von Befestigungsmitteln (8, 9), ins-
besondere Befestigungsschrauben oder Befesti-
gungsbolzen, aufweist, die sich durch die Führungs-
langlöcher (700, 701) hindurch erstrecken.

10. Klappbare Sitzbank (1) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes der Befestigungsmit-
tel (8, 9) mit einem Sicherungsmittel, insbesondere
mit einer Sicherungsmutter, in einem der Führungs-
langlöcher (700, 701) gesichert ist.

11. Klappbare Sitzbank (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass an derje-
nigen Seite (21) des Sitzelements (2), die der Sitz-
fläche (20) gegenüberliegt, zwei in Längsrichtung
voneinander beabstandete plattenförmige Halteele-
mente (4) angebracht sind, an denen die Stützfüße
(3) angelenkt sind.
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12. Klappbare Sitzbank (1) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Halteelemente (4) zwi-
schen dem Sitzelement (2) und den Anschlussla-
schen (70, 71) angeordnet sind.

13. Klappbare Sitzbank (1) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes der Halteelemente (4)
eine der Anzahl der Führungslanglöcher (700, 701)
der Führungslaschen (70, 71) entsprechende An-
zahl von Führungslanglöchern (40, 41) aufweist, die
mit den Führungslanglöchern (700, 701) der Füh-
rungslaschen (70, 71) fluchten und durch die sich
die Befestigungsmittel (8, 9) hindurch erstrecken.

14. Klappbare Sitzbank (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass jede der
beiden Rückenlehnenhalterungen (7) eine Lager-
mittelaufnahme (71) aufweist, in der eines der Schar-
nierlagermittel (14) angeordnet ist.

15. Klappbare Sitzbank (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass an einer
Außenseite des Rückenteils (60) der Rückenlehne
(6), die in der eingeklappten Nichtgebrauchsstellung
der Rückenlehne (6) als Sitzfläche nutzbar ist, zu-
mindest ein Werbeträger, insbesondere ein Werbe-
aufkleber, angebracht ist.
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